
FÖRDER-/TREUHANDSTIFTUNG 
Sie haben die Möglichkeit, eine eigene Stiftung zugunsten 

der HOSPIZIUM-Stiftung zu errichten. Diese kann Ihren 

Namen oder den Namen eines Ihnen nahestehenden 

Menschen tragen.  

Sie wird durch Sie als Stifter mit dem Startkapital aus-

gestattet. Eine solche Stiftung kann sowohl zu Lebzeiten 

errichtet werden als auch von Testaments wegen. 

Je nach Ihren Wünschen kann sie die Form einer 

rechtsfähigen Stiftung (Förderstiftung) oder die Form 

einer nicht rechtsfähigen Stiftung (Treuhandstiftung/

Unterstiftung) annehmen. Natürlich unterstützen wir Sie 

mit unseren kompetenten Partnern bei der steuer-

begünstigten Errichtung Ihrer Stiftung zugunsten der 

HOSPIZIUM-Stiftung und übernehmen unentgeltlich die 

Stiftungsverwaltung.

Lothar Lorenz: „Je nachdem, ob Sie das 

Hospiz ADVENA Wiesbaden, das Hospiz 

ADVENA Leipzig oder das Hospiz HADAMAR 

im Verwendungszweck  angeben, wird Ihre 

Spende genau dort eingesetzt.“

SPRECHEN SIE UNS AN!

LOTHAR LORENZ
Vorstandsvorsitzender
Tel.:   0611-976 2032
Mobil: 0162-290 4999
E-Mail: lothar.lorenz@ifb-stiftung.de
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Das Stiftungsformat sichert 
unsere Hospizarbeit langfristig.

Mit den Ertägen aus dem Stiftungsvermögen wird unsere 

Hospizarbeit langfristig sichergestellt.  Sämtliche erwirt-

schafteten Erträge (Zinsüberschüsse, Erträge aus zuge-

stifteten Immobilien ...) werden satzungsgemäß für die 

Hospizarbeit eingesetzt.  Somit trägt das Stiftungsformat 

zu Planungssicherheit und Zukunftsorientierung bei.  

Dank der Stiftungsurkunde 

stehen Ihnen nun neben Spen-

den weitere Möglichkeiten zur 

Verfügung, die Hospizarbeit 

zu unterstützen: Sie können 

Immobilien oder Vermögen 

zustiften, eine eigene 

(Unter-)Stiftung zugunsten 

von HOSPIZIUM errichten 

oder testamentarisch der 

Stiftung steuerbegünstigt 

Vermögen zukommen lassen.

Sehr gerne stehen wir Ihnen bei Fragen persönlich 

zur Verfügung.

„Gemeinsam wollen wir den verbleibenden Tagen mehr 

Leben geben, nicht unbedingt dem Leben mehr Tage“, 

so der Leitgedanke der HOSPIZIUM-Stiftung.  

Begleitung im Sterben heißt Hilfe zum Leben - bis zuletzt.  

Die  HOSPIZIUM-Stiftung fördert ambulante und stationäre 

Hospizarbeit in Wiesbaden, Hadamar und Leipzig.  In den 

von uns geförderten Hospizen werden Menschen in ihrer 

letzten Lebensphase so unterstützt und begleitet, dass sie 

ihr Leben so lange wie möglich in eigener Verantwortung 

und nach eigenen Wünschen gestalten können.  Menschen 

erleben hier Geborgenheit, Zuwendung und liebevolle 

Pflege.  

Lothar Lorenz: „Alle Maßnahmen der 

Pflege und Betreuung werden aus-

schließlich im Einklang mit dem Willen 

des Bewohners durchgeführt.  Immer 

steht dabei der einzelne Mensch mit 

seinen Wünschen im Mittlepunkt.“

TESTAMENTSVERFÜGUNG
Möchten wir nicht alle, dass das, was wir vererben,

sinnvoll eingesetzt wird? Mit Ihrem Testament bestimmen

Sie, wer eines Tages Ihr Vermögen erben wird. Sie haben

die Möglichkeit, eine Erbeinsetzung, ein Vermächtnis in 

Ihrem Testament sowie eine Nachlassregelung fest zu legen.

ZUSTIFTUNG 
Eine Zustiftung ähnelt einer regulären Spende, jedoch 

mit dem Unterschied, dass der zugestiftete Betrag direkt 

in das Stiftungsvermögen der HOSPIZIUM-Stiftung fließt 

und dort unangetastet erhalten bleibt. Auch eine Immobilie 

können Sie der HOSPIZIUM-Stiftung als Zustiftung zukommen 

lassen.  Eine Zustiftung zur HOSPIZIUM-Stiftung kann zu 

Lebzeiten erfolgen oder im Testament verfügt werden.
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